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M O T I O N von Silvia Rigoni (Grüne, Zürich), Tobias Langenegger (SP, Zürich) und 

Judith Stofer (AL, Dübendorf) 
 
betreffend Boden für kommende Generationen sichern 

 

Der Regierungsrat wird gebeten, dem Kantonsrat eine Vorlage zu unterbreiten, welche den 
Kanton und die Gemeinden verpflichtet, ihre Grundstücke grundsätzlich im Eigentum zu be-
halten. Sie können diese Dritten im Baurecht zur Verfügung stellen. Ausnahmen, wie z.B. für 
Landabtausch und Verkauf an öffentlich-rechtliche und gemeinnützige Trägerschaften und 
ähnliches, sind vorzusehen. 
 

Begründung 

Die Szenarien der Bevölkerungsentwicklung in der Schweiz sind bekannt. Der Kanton Zürich 

ist besonders von einem grossen und zunehmenden Bedarf an Wohnraum herausgefordert. 

Der Boden ist ein knappes und nicht beliebig vermehrbares Gut und soll auch für kommende 

Generationen zu guten Bedingungen gesichert werden. Der Boden soll von der öffentlichen 

Hand selber genutzt werden, aber auch von Dritten im Baurecht zur Nutzung überlassen 

werden können. In Wohnzonen sollen gemeinnützige Bauträger, welche zahlbare Wohnun-

gen zur Verfügung stellen, bevorzugt werden. 

Eigene Grundstücke ermöglichen dem Kanton und den Gemeinden eine Steuerung der Sied-

lungsentwicklung und das Betreiben einer nachhaltigen und aktiven Wohnungspolitik. Die Si-

cherung des Bodens als öffentlicher Besitz ist auch finanzpolitisch interessant. Langfristig 

profitiert der Kanton und die Gemeinden von der Wertsteigerung des Bodens, denn die Ein-

nahmen aus den Baurechtszinsen übersteigen über die Jahrzehnte den Erlös bei einem Ver-

kauf.  

 

Ausnahmen sollen im Gesetz geregelt werden. Sie sollen insbesondere dazu dienen, dass 

Grundstücke an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder eine gemeinnützige Träger-

schaft verkauft werden dürfen. Zusätzlich können Grundstücke in der öffentlichen Hand bei 

einem Landerwerb durch Kanton oder Gemeinden an Dritte verkauft werden, wenn die 

Grundstücke in Bezug auf Fläche und Nutzung vergleichbar sind. Weiter sind Gemeinden, 

welche bereits die Pflicht, den eigenen Boden zu behalten, in ihre Gemeindeordnung aufge-

nommen haben, von dieser neuen Regelung nicht betroffen.  
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